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V.

Grziehungsdepartement.

I. Kirchenwesen.

Evangelische Kirche.

Der allgemeine religiös-sittliche Zustand des Volkes

hat feit dem letzten Jahresberichte keine wesentlichen

Veränderungen erlitten, fo daß, um nicht bereits Gesagtes zu wiederholen,

der Bcricht hierüber kurz gefäßt werden kann.

Jn der Landeskirche ist der Besuch des Gottesdienstes,

insbesondere der Communion sich gleich geblieben, und bietet

keinerlei auffallende Erscheinungen dar. Die Unterweisungen
werden fortwährend sehr fleißig besucht. Die in ihren Folgen
bis jetzt fehr wohlthätige Veranstaltung von Privaterbauungs-
stunden durch die angestellten Geistlichen selbst, zeigt sich

fortwährend als das sicherste Gegengift gegen separatistische und

scctirerische Umtriebe. Von den sogenannten Dissenters
geschieht beinahe gar keine Erwähnung in den Capitelsacten.
Die Neutäuferfecte dagegen nimmt theilweife an Ausdehnung,
nicht aber an Intensität zu, indem sich ihre Emissäre und Pro-
selytenmacher in mchrcrn Gemeinden niedergelassen haben, wo
sie sich bis dahin noch nicht gezeigt, wie z. B. in Mett und

Eriswyl, jedoch, wenigstens am erstern Orte, bis jetzt ohne

Erfolg, indem ihnen sogleich die Wachsamkeit des Geistlichen
und die Thätigkeit der Behörden entgegengetreten ist; nur zu

Eriswyl ließ sich dcr Ortsgeistliche durch zu weit, gehende
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Toleranz und einseitiges Auffassen ihrer äußern Erscheinungen

verleiten, ihre alle kirchliche und bürgerliche Ordnung zerstörende

Lehrsätze aus den Augen zu verlieren und ihrcm Thun
und Treiben durch seine anscheinende Billigung Nahrung zu

geben. Die Zeit wird lchrcn, ob die Zurechtweisung, die der

Pfarrer von Eriswyl deshalb vom ErzichungSdepartement

erhalten hat, genügte, um die nachtheiligcn Folgen abzuwenden'

die dessen bisheriges Benehmen, hinsichtlich der Neutäufer, nach

sich ziehen mußte. An einigen andern Orten wird hingegen

ausdrücklich eine Abnahme dieser Secte gemeldet.

Auch die sittlichen Erscheinungen im Volke sind seit dcm

letzten Berichte ungefähr die nämlichen geblieben, nur kamen zu

den wiederholten Klagen über Trinksucht und Unzucht, übcr

Verletzung der Sonntagsfeicr noch aus den Aemtcrn Bürcn
und Aarberg, insbesondere Beschwerden über das Umsichgreifen

der Proceßsucht und des gcsctzwidrigcn LottcricspiclcS. Die
vorläufigen Berathungen über die Abänderung des Wirthschaftsge-

setzcs und des Lotteriegefetzcs in der Wintersitzung des Großcn

Rathes am Ende dieses Jahres lassen indessen hoffen, daß

mehreren der genannten Uebclstände endlich auf dem Wege der

Gesetzgebung werde gesteuert werden.

Ueber die diesjährige Amtsführung dcr Geistlichen
kann das ErzichungSdepartement sowohl aus die Visitationsberichte

dcr Gcmcindcn, als auf die Bcrichtc dcr Beamten

gestützt, sich im Ganzen nur lobend äußern. Auf die Beschwerden

einer Gemeinde wegen Schwäche in der Amtsführnng ihres

Geistlichen, besonders durch sein vorgerücktes Alter veranlaßt,

wurde demselben, da er sich nicht freiwillig zur Annahme eines

Vicars verstehen wollte, ein solcher von Behörde aus angeordnet.

Ein Geistlicher hatte in der Bettagspredigt sich höchst

unschickliche und ungeziemende Aeußerungen zu Schulden kommen

lassen. ' Nach sorgfältiger Untersuchung der eingelangten

Beschwerden beschloß der Regicrungsrath auf die von dem

Betreffende!? angebrachten Entschuldigungsgründc, so wic dic
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förmliche Zurücknchmung dcr beleidigenden Worte einstweilen

von strengern Maßregeln gegen diesen Geistlichen zu abstrahiren,

demselben aber cincn ernsten Verweis über sein höchst unüberlegtes,

ungezicmcndcs Benchmcn zu crthcilen, mit beigcführter

Warnung, sich in Zukunft allcr politischen, die Würde und die

Achtung der Eidgenössischen wie der Kantonalbehörde verletzenden

Anspielungen und Ausfälle zu enthalten, wenn nicht alsobald

die Abberufuug übcr ihn verhängt werden solle. Ein anderer

Geistlicher crhiclt wegen unkluger Aeußerungen vom Erziehungs-

departcmcnt dic angemessenen Zurechtweisungen, Ein dritter

Geistlicher mußte wegen übermäßigem Genuß geistiger Getränke

zum letzten Viale ernstlich gewarnt werden.

Die Capitelsversammlungcn sowohl, als die

Synode beschäftigten sich hauptsächlich mit der Berathung dcr

Arbcitcn dcr liturgischen und der Gefangbuchcommission. Von
dcr crstcrn lagen vor das Probehcft von l841, enthaltend das

Formular für die Kindcrtaufc, die Abendmahlsliturgie und das

Formular zur Copulation, und das Probeheft 1842, enthaltend

Formulare für die Taufe von Erwachsenen und für die

Confirmation, Gebete für die Vorbereitung zur Communion, für
das Wcihnachtsfcst, bcim Jahrcswcchscl, auf Maria Verkündung

und die Perikopen für die Passionszeit. Sie wurden

theils mit Redactionövcrändcrnngen genehmigt, theils zur
Umarbeitung an die Commission zurückgewiesen. Die Gesangbuchcommission

brachte einen Vorschlag zur Beibehaltung von 103

Psalmenterten, nebst etwa 70 Melodien zu denselben aus dem

bisherigen Gesangbuch. Das Resultat der Berathung war
ein Auftrag an die Commission, dic vorgeschlagene Auswahl
noch genauer zu sichten.

Als besondere kirchliche Verfügungen sind folgende zu

erwähnen :

Jn der Stadt Bern, namentlich in der Münstergemeinde,

war im Laufe dcr Zeiten die Uebung entstanden, daß die pri-
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vatim unterwiesenen Katechumenen auch privatim admittirt

wurden, was dem eigentlichen Zweck der Admission, der

Vorstellung der Katechumenen vor der Gemeinde, gerade zuwider

lief, auch sonst im Kantone beinahe nirgends üblich war, und

eine bei einer kirchlichen Handlung durchaus unstatthafte

Unterscheidung der Stände beurkundete. Um diesem Uebelstande

abzuhelfen, erließ das Erziehungsdepartement ein Reglement,

welches die Oeffentlichkeit der Admission aller privatim
unterwiesenen Kinder in sämmtlichen Kirchgemeinden der Stadt
Bern anordnete.

Eine wesentliche Veränderung ist ferner in der Organifation

der reformirten Pfarre von Pruntrut, und in

Folge derselben auch in derjenigen dcr deutschen Pfarrge-
meinde des Münsterthalcs eingetreten. Zur Zeit der

Errichtung der reformirten Pfarre in Pruntrut (1816), zu

welcher auch die reformirten Einwohner von Delsberg gehörten,

hatte der Geistliche meistens in deutscher Sprache zu functio-
niren, und die Zahl der Gemeindsangehörigen war auf Pruntrut

und Delsberg gleichmäßig vertheilt. Diefes Verhältniß
wurde aber im Laufe der Jahre so umgestaltet, daß jetzt die

reformirte Gemeinde von Pruntrut, wo dcr Pfarrer feinen

Sitz hatte, nur noch 150 und unter diesen mehr französisch

sprechende Glieder zählte, während sich die Zahl der deutschen

Reformirten in Delsberg auf 800 vermehrt hatte. Da überdieß

noch die Normalanstalt in Pruntrut für den Religionsunterricht

ihrer reformirten Zöglinge ausschließlich an dcn

reformirten Pfarrer daselbst gewiesen war, der dafür ein besonderes

Honorar bezog, so ergab sich hieraus von felbst die

Nothwendigkeit, für die reformirte Gemeinde von Pruntrut,
statt dcö deutschen einen französischen Geistlichen anzustellen.

Die Versitzung des bisherigen deutschen reformirten Pfarrers
von Pruntrut auf eine andere Stelle im alten Kanton bot hierzu

die beste Gelegenheit dar: so wurde auf den Antrag des

Erziehungsdepartements durch Rathsbeschluß vom 2. Mai die
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reformirte Gemeinde Pruntrut von derjenigen von Delsberg

getrennt, erstere mit einer Besoldung von Fr. 1200 nebst

12 Klafter Holz einem französischen Geistlichen übergeben, der

auch von Amtswegen den Religionsunterricht in der Normal-
anstalt zu ertheilen hat, und zur Ausübung der Seelsorge bei

den Züchtlingen auch der deutschen Sprache etwas mächtig sein

muß; letztern dann einstweilen dem deutschen Pfarrbezirke

Münstcrthal einverleibt, welcher dagegen die Gemeinde Büderich

und Jlfingen an die deutsche Pfarre von Biel abgab.

Jn Vollziehung des Décrets des Großen Rathes vom

30. November 1840 erließ das Erziehungsdepartement desiniti»

ein bereits Versuchsweife auf ein Jahr aufgestelltes Reglement
über die Funktionen des Helfers von Kandergrund,
die derselbe theils in der Capelle von Kandersteg, theils im

Helfcreigebäude zu Bundcrbach zu verrichten hat.

Nachdem in Abänderung des S. 8 des Décrètes vom
26. April 1839 bereits im vorigen Jahre die Pfarre Oberwyl
bei Büren wegen ihrer besondern Verhältnisse zum Stande

Solothurn auf dcn Wunsch des letztern auS den Rangpfarreien
unter die nach freier Wahl zu vergebenden geistlichen Stellen

verfetzt worden war, wurdc auf den Antrag des

Erziehungsdepartements dagegen die Creditpfarrei Biglen vom
Regierungörath in eine Rangpfarre umgewandelt.

Der Personalbestand des bernischen Ministeriums hat eine

Veränderung erlitten durch den Hinscheid von 6 Mitgliedern,
an deren Stelle 4 neue Candidaten getreten sind, so daß eS

sich am Ende des Jahres also gestellt hat:
Pfarrer oder Helfer im Kanton 210

Angestellte Geistliche außerhalb des Kantons, aber im

bernischen Kirchenverbande 6

Angestellte Geistliche außerhalb des bernischcn Kirchenver¬

bandes, zu welchem der reformirte Pfarrer von

Freiburg neu hinzugekommen ift 10
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Bicarien im Kanton 30

Geistliche im Lehrstand 24

Im Ganzen 309, von welchen 268 Kantonsangehörige
sind, 37 aus andern Schwcizerkantonen und 4 Ausländer.

Beisteuern und Unterstützungen wurden verabreicht:
Einem Vicar (Herrn E. E. Dick) Entschädigung für

besonders beschwerliche Kirchendienste Fr. 150

Einem Candidaten (Herrn Ami Guerne) eine außer¬

ordentliche Unterstützung von 200

Der Familie eines Geistlichen (Pfarrer Hiß) in Gsteig

bei Saanen zur Herstellung ihrer durch Local-

ursachcn gestörten Gesundheit 300

An die Gemeinde Walkringen, Glockensteuer 120

«. Katholische Kirche.

Der wichtigste die katholische Kirche betreffende Gegenstand,

mit welchem die Regierung sich im Laufe diefes Jahr befchäftigt

hat, ift das Projekt der Besoldungserhöhung der
katholischen Geistlichkeit. Diese Angelegenheit ist bereits zur

Berathung vor den Großen Rath gelangt, allein da sie in der

Schlußsitzung desselben nicht ihre definitive Erledigung fand,
so fällt deren ausführlichere Darstellung dem Jahresberichte

von 1843 zu.

Die vom väbstlichcn Stuhle veranstaltete Feier eines

allgemeinen Jubiläums dcr katholischen Kirche veranlaßte in dcr

Gemeinde Bon fol, Amts Pruntrut, cincn ordnungswidrigen

Auftritt. Angeblich zu feiner Unterstützung in den beschwerlichen

Funktionen während dcr Dauer des Jubiläums ließ der

Pfarrer von Bonfol zwci Jefuiten von Freiburg als

Missionäre zum Predigen und Messelcsen in scine Gemeinde

kommen, ohne die hierzu erforderliche Erlaubniß der geistlichen

und weltlichen Behörde eingeholt zu haben, und ohne auf das

Verbot des Reglerungsstatthalters und des Decans von Prun-
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trut zu achten, die ihm sein ordnungswidriges Vorhaben
untersagten. Zur Ahndung dieses Ungehorsams wurde durch

Beschluß des Regierungsraths dem Pfarrer sein Gehalt auf ein

Jahr gezuckt. Auch im Amte F rei ber g en waren
Jesuitenmissionäre aufgetreten, zu Saignelegier und Les Bois; ihr
Aufenthalt war jedoch bei der festen Haltung deö Regierungsstatthalters

nur von kurzer Dauer.

Die Unterhandlungen mit dem Stande Basel-Landschaft

über die Auflösung des Kirchenverbandes zwischen
Grellingen und Duggingen einerseits und Pfeffingen
anderseits nahmen insofern eine bestimmtere Wendung, als

der Stand Bern, nachdem er von Bafel-Landschaft keinerlei

Antwort erhalten hatte, vom Art. 6 des Vertrags ck. ck. 24.

September und 1. October 1817, welcher jedem der beiden

Contrahenten das Recht einräumt, den Vertrag aufzukünden,

Gebrauch machte und vom 1. April an feinen Antheil an der

Besoldung des Pfarrers von Pfeffingen nicht mehr verabfolgen

ließ. Die seitherigen Reklamationen von Bafel-Landschaft

konnten die Regierung zu keinem andern Beschlusse

bewegen, indem die Vorschläge jenes Standes zur Verständigung
und Ausgleichung der Art waren, daß deren Annahme von

vornen herein übcr die Rechte und Ansprüche dcr bernischen

Gemeinde GreUingen und Duggingen zu deren Nachtheil prä-
judicirt hätten. Jn der Seelsorge dicscr Gcmcindcn brachte der

erwähnte Beschluß keine Veränderung hervor, indem dieselbe

schon seit eincr Reihe von Jahren nicht mehr vom Pfarrer
von Pfeffingen, sondern von zweien durch die betreffenden
Gemeinden selbst besoldeten Caplänen versehen wurde.

Als eine etwas auffallende Erscheinung verdient erwähnt

zu werden, daß sowohl in diesem als im vorigen Jahre für
einige Pfarreien des deutschen Laufenthales in Ermanglung
tüchtiger Geistlicher vom bischöflichen Ordinariate Pfarrer auS

') Eliche auch den Verwaltungsbericht für i«t>, S- i«.
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dem französischen Kantonstheile gewählt wurden. Da indessen

geistliche und weltliche Beamte denfelben das Zeugniß gaben,

daß sie in der deutfchen Sprache hinlänglich bewandert seien,

so fand sich die Regierung zu keiner Einwendung gegen diese

Wahlen veranlaßt. Gegenwärtig sind drei Pfarreien des

Laufenthales durch Geistliche aus dem französischen Kantonstheile
befetzt.

An Steuern und Unterstützungen wurden
ausgerichtet: zweien Geistlichen (Karrcr in Wahlen und Noirjean in
Bürc) eine Krankensteuer von je Fr. 100, zweien andern

(Bauer in Corban und Perinat in Rebeuvelier) einc solche von
je Fr. 200, und einem Geistlichen eine Gehaltszulage von

Fr. 200 (Serasset in Develier), zusammen Fr. 800; ferner

der Gemeinde La Jour für den Kirchenbau Fr. 200, der

Gemeinde Vendelmcourt zum gleichen Zwecke Fr. 670 und der

Gemeinde Bonfol für den Pfarrhausbau Fr. 800.

Laut Anzeige der Regierung von Solothurn vom
2. September ift jetzt der Anschluß deS Standes Schaffhausen

für seine katholische Bevölkerung an das Bisthum
Basel erfolgt.



159

II. Schulwesen.

^ Höhere Lehranstalten.

1. Hochschule.

Zur Beurtheilung der Frequenz der Anstalt dienen

folgende, den gedruckten Katalogen entnommene Angaben.

«

Sommersemester L triculi Jmm ulirt. tons- horige ander tonen. ander,

1842. »
Imma ^ s ^

Ausl

Theologen 25 25 20 5
Juristen 79 57 22 64 14 1

Mediciner 56 53 3 38 17 1

Veterinäre 29 27 2 18 10 1

Philosophen 13 8 5 10 3

Summe 202 170 32 150 49 3

Wintersemester
18421843.

Theologen 27 27 23 4
Juristen 78 61 17 65 12 1

Mediciner 64 63 1 39 24 1

Veterinäre 38 38 22 15 1

Philosophen 29 16 13 20 6 3

Summe 236 205 31 169 61 6

Zur Erläuterung dieser Angaben muß bemerkt werden, daß

unter den nicht immatriculirten Studirenden solche zu verstehen
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sind, die in einer Facultät jeweilen nur eine einzige Vorlesung
besuchen, theils solche, denen das ErzichungSdepartement vor
dem erreichten gesetzlichen 18ten AlterSjahr ausnahmsweise, weil
entweder die Richtung ihrer Studien odcr andere Umstände ihnen

den Besuch cincr untern Lehranstalt bis zur Zeit dcr Erfüllung
der Jmmatriculationsbedingungen nicht gestattet, dcn Zutritt zu

den Vorlesungen dcr Hochschule bewilligt hat, unter der

Bedingung, daß sie sich während dieser Zeit nur dcn propädeutischen

Studien widmen, und die Matrikel lösen, sobald sie das

gesetzliche Alter hiezu erreicht haben. Deßhalb gehört auch die

letztere Classe dcr nicht immatriculirten Studirenden dcr

philosophischem Facultät an, während diejenigen der erstern Kategorie

meistens in der juridischen Facultät zu finden sind.

Zu bemerken ist ferner, daß von dcn übrigen Cantonen dcr

Schweiz sich vorzüglich Studirende aus den angrenzenden
Cantonen Luzern, Aargau, Solothurn, Waadt und Freiburg an

unserer Hochschule einfinden, und zwar wenden sie sich Verhältniß-

mäßig am meisten dem Studium der Medicin oder der

Thierheilkunde zu, namentlich ist. dieß im Wintersemester 18421843
der Fall gewesen.

Jm Wintersemester 18411842 wurden 116 Vorlesungen

angekündigt, gehalten 94. Im Sommcrscmcster 1842 wurden
129 Vorlesungen angekündigt, gehalten 94.

Der Fleiß der Studirenden läßt sich nicht wohl anders

ermessen, als aus den obigen Angaben über die zu Stande
gekommenen Vorlesungen, welche immer ans ungefähr zwei Dritt-
theile bis drei Vicrthcile dcr angekündigten stch belaufen, cin

Verhältniß, das im Vergleiche mit andern Hochschulen ein sehr

günstiges genannt werden darf.

Die akademischen Preisfragen, deren Beantwortung zum

Maßstabe des Fleißes und dcr Kenntnisse einzelner Studirender

dienen kann, fanden in diesem Jahre weniger Bearbeiter als

früher, die theologische nur cincn, die juridische vier, die

medicinische, die philologische und die naturwissenschaftliche gar keinen.



- 161

Das Lehrerpersonal der Hochschule wurde vermehrt

durch die Anstellung des Herrn Dr. Henne aus Sargans)
als außerordentlicher Professor dcr Geschichte, und durch die

Habilitation der Privatdocenten vr. Achille Renaud und vr. Emil

Vogt dcr juridischen Facultät.

Jn dcn Besoldungsverhältnisscn traten keine Veränderungen
ein. Entschädigungen für besondere Leistungen erhielten die Herren

Professorcn Müller und Herzog, wclche sich bemüht

hatten, im Wintersemester 18411842 die durch den Mangel
eines Professors dcr Geschichte entstandene Lücke in dcm Stu-
diencyclus der Hochschule durch historische Vorträge auszufüllen,
der erstere die Summe von Fr. 400, der letztere eine solche von

Fr. 200; ferner Herr Profcssor Gcrber für die von ihm in den

letzten vier Jahren angefertigten großem anatomischen Präparate
eine Entschädigung von Fr. 300; und Herr Docent Bischoff für
geographische Vorlesungen während mehrerer Semester ein

Außerordentliches von Fr. 400.

Unter den wenigen Ausgaben, welche die Subsidiar-
anstalten dcr Hochschule neben ihrem gewöhnlichen Unterhalte

erforderten, sind zu erwähnen die Anschaffung eines Galvanometers

um Fr. 90, für das physicalifche Cabinet, und der

Ankauf dreier Oelgemälde aus der dießjährigen Kunstausstellung,

für die Summe von Fr. 1480.

Hinsichtlich der Verwendung dcr Stiftungen und

Stipendien zur Unterstützung und Aufmunterung von Studirenden

ift vorerst zu erwähnen, daß die von Herrn AltrarhShcrrn
Zeerleder gestiftete Hallermedaille von 25 Ducateli, obfchon

seit der letzten Austheilung erst vier statt dcr reglementarischen

fünf Jahre verflossen waren, wegen angehäuften disponiblen

Zinfcn dcS Capitals auch bei dem dießjährigen Schulfeste
vergeben wurde, und zwar, nach dem einstimmigen Gutachten, an

einen würdigen chcmaligcn Zögling der Hochschule, der nunmehr
als Pfarrvicar angestellt ist (Herrn Heinrich Immer von Thun).
Ferner ist aus dcn Ueberschüsscn und Ersparnissen der Beiträge

11
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der Mußhafcnstiftung zu deu ordentlichen Stipendien für Theo-

logieftudirende ein außerordentliches Reisestipendium von Fr. 800

ebenfalls einem ausgezeichneten Zöglinge der frühern Académie,

der besonders im Lehrfache sich verdient gemacht hat, Herrn Friedrich

Ris von Burgdorf, ertheilt worden. Aus der durch das

Décret vom 13. März 1834 für die Studirenden dcs Jura
insbesondere bestimmten Summe von Fr. 4000 crhiclt ein Mediciner

cin dreijähriges Stipendium von Fr. 400 zum Besuche

der hiesigen Hochschule, ein katholischer Theologe cin cinjährigcS

von Fr. 200 zum Bcsuche der höhern Lehranstalt in Solothurn, und

ein reformirtcr Theologe cin solches von Fr. 400 zur Fortsetzung

seiner an dcr hiesigen Hochschule betriebenen Studien auf einer

französifchen Lehranstalt. Ferner wurden an sechs Studirende

aus dcm Jura die ihnen früher bewilligten Stipendien zn

entrichten fortgefahren.

Jn Vollziehung der Art. 10, 11 und 16 des Dotations-

verglciches vom 26 Juni 1842 übertrug der Regierungsrath die

Verwaltung des Mushafen und deS Schulsäckel-
fonds dem Erziehungsdepartement, welches znr Uebernahme

der daherigen Vermögensstückc und zu Prüfung dcs Inventars
besondere Commissäre ernannte, welchc diese Angelegenheit mit

den Abgeordneten der Stadt Bern zu bereinigen hatten. Es steht

mithin von nun an die Verwaltung und stiftungsgemäße

Verwendung dcr genannten Fonds unter der Aufsicht des

Erziehungsdepartements, welches die einzelnen daherigen ComptabilitätS-
und Verwaltungsfragen nach eingeholtem Berichte des MuS-
hafenschaffners durch die betreffenden Beamten des Finanzdepartements

begutachten läßt und endlich darüber entscheidet.

Hinsichtlich der äußern Verhältnisse der Hochschule bleibt

schließlich noch zu erwähnen übrig, daß das Verbot, welches den

preußischen Unterthanen den Bezug der Berner Hochschule bisher

ganz untersagt hat, von der preußischen Regierung in so fern

aufgehoben worden ist, als nunmehr dieser Bezug nur von der

in jedem einzelnen Falle einzuholenden Genehmigung des Mini<
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steriumS der Geistlichen und Unterrichtsangelegenhetten abhängig

gemacht ist.

Die Kosten der Hochschule sind im Ganzen Fr. 78,223. 83

Besoldungen der Professoren und Docenten 64,097.

Außerordentliche Honorare und Entschädigungen 1,400.

Subsidiaranftalten:
Fr. 2300. -

1817. 3«

1177. 25

Bibliotheken
Anatomie des Menschen

Thierarzncischule

Entbindungsanstalt und

chirurgische Instrumente

für die Klinik

Physicalisches Cabinet

Chemisches Laboratorium

Botanischer Garten

Kunstanftalten

Stipendien für Studirende aus dem Jura
Wohnungsentschädigungen der Pcidagogianer

Prämien

Administrationskosten

131. 31

522. 82

600.

580.

2532.

wovon die Einnahmen für Matrikelgelder,

Miethzinse, Rückerstattungen, abzuziehen

sind mit

5,425. 86

4,234. 82

3,200.

1,600.
400.

1,454. 15

Fr. 81,811. 83

3,533.

Fr. 78,228. 83

2. Höheres Gymnasium.

Diefe Anstalt hat im Jahr 1342 ohne wesentliche

Veränderungen ihren Fortgang genommen. Soweit aus den Endprüfungen

geschlossen werden konnte, wurde der Unterricht in den

meisten Fächern mehr oder minder befriedigend ertheilt, mit Aus-
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nähme der Mathematik; dic deßhalb gctroffcncn Vcrfügungcn
fallen crst ins künftige Jahr.

Die Schüler legten von ihrem Fleiße' bessere Proben ab,

als im vorigen Jahr. Während damals von dcn aufgegebenen

Preisfragen nur zwei gelöst worden waren, haben am dießjährigen

Schulfeste acht Schüler für ihre Arbeiten Prämien erhalten.

Auf Ostern 1842 wurden 11 Schüler mit dem Zeugnisse

dcr Reife auf die Hochschule entlassen, von dcncn 7 der Thco-
logic, 1 der Rcchtswissenfchaft, 2 der Medicin sich widmeten.

An deren Stelle traten 20 neue Schüler cin, 17 aus dcm

Progymnasium, 3 aus der Realschule in Bern. Zu Anfang des

Schuljahres 18421843 zählte die Anstalt 40 Schüler, im

vorigen Jahre 37.

Die Kosten dcr Anstalt betrugen Fr. 7964.

3. Pro g y m n a s i u m.

s) C anion alprogymnnasi um in Bern mit
seinen verschiedenen Abtheilungen.

1) Die litterarische Abtheilung oder das Progymnasium

im engern Sinne.

Das Ergebniß dcr Schlußprüfungen auf Ostern war im

Ganzen befriedigend, doch bot der Unterricht der 3tcn Classe im

Lateinischen, so wie die Behandlung dcs Unterrichtes im

Französischen und in der Mathematik dcr Behörde einigen Stoff zu

Rügen dar, um so mehr, als die gleichen Bemerkungen auch

schon in Folge früherer Prüfungen gemacht werden mußten, und

bis jetzt nicht hinlängliche Berücksichtigung bei den betreffenden

Lehrern gefunden zu haben fcheinen.

Eine Veränderung im Lchrcrpersonale trat ein durch die

Entlassung des Herrn Rudolf Studer, Lehrer der dritten Classe,

welcher vom Großen Rathe, nach §. 95 dcs Réglementes für
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die Litterarfchule von 182t, eine lebenslängliche Pension von

Fr. 500 erhielt. Die Lehrer der vierten, fünftel? und sechsten

Classe rückten nun jeder um eine Classe hinauf, und die sechste

Classe wurde provisorisch dem Herrn Friedrich Künkelen, bisherigen

Lchrer in dcr Boutcrwekschen Erziehungsanstalt in Wabern

übertragen.

Zu Anfang dcs Schuljahres 18421843 zählte die

Anstalt 93 Schüler, von denen 23 neu eingetreten waren, nämlich

14 ans dcr Elementarschule und 9 aus andern Anstalten. Im
Jahr 1841 war die Schülerzahl 95.

Die Kosten dcr Anstalt betrugen Fr. 10,632.

2) Realabtheilung oder die Industrieschule.

Gegen die im vorigen Jahresberichte ausgesprochene

Erwartung der Behörde ließ das Ergebniß dcr Endprüfungen auf

Ostern 1842 wahrnchmcn, daß die Mängel, welche sich schon

früher in dcr Behandlung einzelner Fächer sowohl, als im

allgemeinen pädagogischen Wirken dcr Anstalt sich zeigten, statt zu

verschwinden, stärker hervortraten, so baß sich daS ErziehungS-

dcpartcmcnt genöthigt sah, eine Spccialcommission niederzusetzen,

um eine Reorganisation dcr Anstalt vorzuberathen. Dcr nächste

Jahresbericht wird das Ergebniß dieser Maßregel enthalten.

Am Lchrcrpersonale wurde einstweilen gar nichts, am Un-

tcrrichtsplanc nur das geändert, daß dic Schüler der vierten

Classe wi'edcr wie früher den naturhistorischen Unterricht mit

der dritten Classe gcmcinfchastlich genosscn.

Jm Anfange dcö Schuljahres 18421843 zählte die Anstalt
83 Schüler, von, dcnen 18 neu Eingetretene, uud zwar 16 auS

dcr Elementarfchulc. Im Jahre 1841 war die Schülerzahl 97.

Die Anstalt kostete Fr. 7518.

3) Elementarschule.
Der Fortgang dieser Anstalt blieb auch in diesem Jahre

im Ganzeil ein erfreulicher, wenn gleich deren Lehrer nicht alle
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in dein Maße ihrer Aufgabe gewachsen sind, wie bei einigen

derselben wirklich in hohem Grade der Fall ist.

Von den Lehrern wurden Herr Alfred Deihle, bisher nur
provisorisch angestellt, desiniti» bestätigt, und dcr zum reformirten

Pfarrer von Freiburg ernannte Herr Adolf Dubuis provisorifch

durch Herrn Em. Schärer ersetzt.

Zu Anfang des Schuljahres 18421843 zählte die

Anstalt 167 Schüler, von denen 22 neu Eingetretene.

Jm Jahre 1841 belief sich die Schülerzahl auf 166.

Diese Anstalt kostete dem Staate, nach Abzug der

Einnahmen, nur Fr. 1472.

4) Gemeinschaftliche Angelegenheiten der obigcn
drei Anstalten.

Die Stelle eines Aufsehers über das Cadettencorps, so wie

über die Turn- und Schwimmanstalten, wurden nach dcr dcm

Herrn Lohbauer auf sein Ansuchen ertheilten Entlassung dem

Herrn Ramsler, Director der Elementarschule, übertragen.

Die 1334 für diese drei Anstalten gemeinsam gestiftete

Schulbibliothek ist gegenwärtig bereits auf 274 Werke

angewachsen, in 810 Bänden.

K) P r o g y m n a s i u m in Thun.
Die Leistungen diefer Anstalt, insofern sie durch die

Abgeordneten des Erziehungsdcpartementes aus dem Ergebnisse der

Endprüfungen zu Ostern beurtheilt werden konnten, sind im

Ganzen befriedigend ausgefallen. Unverkennbar war jcdoch der

Mangel eines bestimmten Unterrichtsplanes, und die Abgrän-

zung der Lehrfächer für die einzelnen Classen und Curse, sowie

eincr praktischen Behandlung des Unterrichtes in den meisten

Realien. Dem erstern Uebelstande wird nunmehr die im October

erfolgte Genehmigung eines vom LchrercoUcgium nach den

Weisungen des Erziehungsdcpartementes entworfenen allgemeinen

LehrplaneS abhelfen. Ob in Hinsicht des zweiten Uebelstandes
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die den betreffenden Lehrern gemachten Bemerkungen den gleichen

Erfolg haben werden, wird die Erfahrung lehren.

Jm Verwaltungsrathe ersetzte Herr Pfarrer Hopf den

wegen seiner Entfernung von Thun austretenden Herrn Pfarrer

Theilung von Amsoldingcn, Die definitive Wiederbesetzung

der Schreib- und der Zeichnungslchrerstelle gieng in diefem

Jahre nicht vor sich; beide wurdcn provisorisch von Herrn
Kunftmahler Röttcr versehen.

Von dcn am Schlüsse dcs Schuljahres 18411842 die

Anstalt verlassenden Zöglingen bezog keiner eine höhere Lehranstalt;

zwei wurden in die französische Schweiz zur Erlernung
dieser Sprache geschickt; die übrigen ergriffen ein Handwerk.

Jm Schuljahre 18421843 enthielt die Anstalt 52 Schüler

in drei Classen, von denen 20 Latein lernen.

Hinsichtlich des Rechnungswesens der Anstalt erhielt der

Verwaltungsrath die Weisung, aus den zahlreichen Ersparnissen,

da dieselben eben sowohl von den Beiträgen der Stadt Thun
als denjenigen des Staates herrühren, keine bedeutenden

Ausgaben zu machen ohne die Einwilligung der bcidcn Contribucn-

ten, überdieß dann einen Theil der Ersparnisse zinstragend

anzulegen. Der StaatSbeitrag ist der gleiche geblieben, nämlich

Fr. 2850.

Erfreulich für das Gedeihen dieser Anstalt ist die einem

amtlichen Berichte enthobene Bemerkung, daß frühere Gegner

derselben jetzt als deren Verfechter angesehen werden können.

«) P r o g y m n a s i u m in Biel.
Der Fortgang des Unterrichtes dicscr Anstalt war, nach

dem Ergebniß der Endprüfungen zu fchiicßcn, nicht in allcn

Theilen befriedigend, sondern ließ in der Mathematik Einiges,
in mehrern übrigen Realien Vieles zu wünschen übrig. Das
nächste Eramen wird zeigen, ob die den betreffenden Lehrern

gemachten Bemerkungen hingereicht haben, um dic gerügten
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Mängel zu heben. Ein neues Reglement und ein neuer

Lehrplan, in welchem besonders die Aufgabe des mathematischen

Unterrichtes bedeutend erweitert wurde, erhielten, nach geschehener

Vorbcrathung durch das Lehrerkollegium und den Vcrwal-
tungsrath, die Sanction des Erziehnngsdepartemcntcs.

Von dcn durch das ErzichungSdepartement zu bestellenden

Mitgliedern des VerwaltungSrathcs wurden nach ausgelaufener
Amtsdaucr die Herren Albrecht Verdan und Pfarrer Rohr wieder

erwählt, an dic Stelle deS seine Wiedererwählnng ausschlagenden

Herrn Alcrandcr Schöni Herr Doctor Eugen Ncuhaus
ernannt.

Jm Lchrerpersonale der Anstalt ist die einzige Veränderung

eingetreten, daß an die Stelle des Herrn Rikli, welcher

freiwillig seine Entlassung nachgesucht hatte, Herr Heinrich Hat-
temer, von Mainz, bisher an dcr Cantonsschule von St. Gallen

angestellt, zum Lehrer dcs Lateinischem und Griechischen

ernannt wurde.

Am Schlüsse des Jahres 1842 befanden sich 58 Schüler

in der Anstalt, von denen 6 zur französischen, 17 zur realistischen,

und 19 zur literarischen Abtheilung gehörten; die untcrste

Classe, von 20 Schülern, ist noch nicht in Real- und Literarfchule

abgetheilt. Unter diesen 53 Schülern sind nur 9 zum

Behuf des Besuchs deS Progymnasiums in Biel tcmpvrär
untergebracht, die übrigen 49 wohnen in Biel und der Umgegend.

Vom Progymnasmm in Biel ist dieses Jahr so wenig als

von demjenigen in Thun ein Zögling in cine höhere Lehranstalt

abgegangen; die meisten ausgetretenen Zöglinge haben die Anstalt

vor vollendetem Curfe verlassen und sich entweder andern

auswärtigen Schulen oder verschiedenen Berufcn zugewandt. Ein
einziger Schüler hat, mit Ucbcrgehung des höhern Gymnasiums,
sogleich das Studium der Theologie an dcr Hochschule

angetreten.

Der StaatSbeitrag an dic Anstalt bclief fich wic in, vorigcn
Jcchrc aus Fr, 7025,
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,1) C ollc g i u m i n P r u n t r u t.

Jm Vcrwaltungsrathe der Anstalt hat Herr Theodor Kühn,
Lchrer an der Normalanstalt, den anf fein Anstichen entlassenen

Hcrrn Oberförster Marchand erfetzt. Herr Director Thurmann
ist nach Ablauf feiner AmtSvauer vom ErzichungSdcpartcmcnt,

Herr Dccan Var6 vom hochwürdigcn Bifchof von Bafcl wicder

bestätigt worden. Jm Lchrcrpersonal ist keine Veränderung
eingetreten, nur hat cine andere Vertheilung dcs Unterrichtes in den

alten Sprachen unter einigen Lchrcrn Statt gefunden.

Am Schlüsse des Jahres 1342 zählte die Anstalt 60

Zöglinge, von denen 44 sich den classischen Studicn widmcn. Mit
Ausnahme von 11 gehören die Schüler der Stadt und dem

Bezirke Pruntrut, von diesen 11 sind 2 Protestanten aus dem

Amte Courtelary und cin Katholik aus dcm Amte Frcibcrgcn,
die übrigen sind aus dem Großherzogthume Baden und aus

Frankreich. Die Anstalt enthält 5 Schüler, deren Muttersprache
die deutsche ist.

Von dcn 12 Schülern, welchc nach vollendetem Curfe die

Anstalt verließen, ist nur cin einziger zur Fortsetzung seiner Studien

auf cine Universität abgegangen, die übrigen haben

verschiedene Berufe ergriffen.

Der Staatsbeitrag an das Collegium ist dcr frühere geblieben,

Fr. 7385; dagegen fährt die Gemeinde Pruntrut fort, die

Zahlung des bis zn Ende 1839 gclicfcrtcn BctragcS von Fr. 800
jährlich zurückzubehalten.

«) C o l l e g i n m in DelSberg,
Jn dieser Anstalt sind während deö Jahres 1842 wcdcr

hinsichtlich dcr Organisation noch des Lchrerpersonals Veränderungen

cingctrcten. Am Schlüsse deö Jahrs zählte sie 52 Schüler,

von dcnen 41 in Delsberg und der Umgegend wohnen,
11 zum Behttfc des Collegiums temporär in Delsberg unter-
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gebracht sind. Das Deutsche ist die Muttersprache von 12 dieser

Schüler, von denen 3 der reformirten Confession angehören.

Von den zwölf aus der Anstalt ausgetretenen Schülern

hat nicht ein einziger alle Curfe derselben durchgemacht, so daß

die oberste Klasse, die sogenannte KKêtoriczue, gar keine Zöglinge

enthielt; von diesen 12 setzen 7 ihre Studien fort, 2 in

höhern Lehranstalten in Solothurn, die übrigen in verschiedenen

Jesuitcninstituten.

Der Mehrbetrag der in den letzten sieben Jahren an

diese drei Anstalten bewilligten außerordentlichen Zuschüsse

beläuft-sich nahe an Fr. 30,000.
An Stipendien zum Besuche von Hochschulen wurden

seit dcm daherigen Gesetz von 1834 ausgerichtet über Fr. 20,000,

ohne die Unterstützungen von Studirenden der Theologie aus

dem reformirten Theile des Jura zu rechnen, welche sie aus

dem sogenannten Mushafen fond beziehen, welche für
dieselben von 1832 bis 1842 inclusive die runde Summe von

Fr. 10,000 ausmachen.

S. Secundarfchulen.

Neue Anstalten wurden im Jahr 1842 nicht eröffnet,

dagegen jlööte sich diejenige von Jntcrlakcn wcgcn Mangel an

Theilnahme von Seite dcr Hausväter und wcgcn daraus
entstehender allzugroßcr finanzieller Last für den Verein auf, noch

vor Ablauf der vier Jahre, für welche der Fortbestand dcr

Anstalt bei ihrer Eröffnung garantirt worden war, indem das

Erziehuugsdepartcment unter dcn obwaltenden Umständen auf
der Erfüllung der von Seite des Vereins eingegangenen

Verpflichtungen nicht bestehen wollte.

Tie statistischen Angaben über die Secundarschulen auf
Ende 1842 sind in folgender Tabelle enthalten.
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Schulort. StaatSbeitrag.

C> öS

Fr. Rp.

Langenthal. 2 34 1,000 5'/2
Kleindietwyl 2 39 700 12

Aarberg
Bern

2 25 839 50 2
13 121 3,745 23

Büren 2 5l 1,140 -. 2l/2
Kirchberg 2 34 753 12>/2 5

Laufen 2 41 850 - 41
Erlach 2 37 878 5

Frutigen 2 16 625
Utzcnstorf 2 43 825 5
Worb 2 39 830 1

Nidau 2 20 812 50 7'/2
Langnau 2 41 850 6
Rahnflüh 2 26 790 7'/2
Sumiswald 2 33 85« 3
Hcrzogcnbuchfee 2 42 985 5>/2

Summe 43 643 16,543 37'/2 113

Zu der Summe dcr Staatsbciträge ist noch derjenige von

Fr. 750 für die ausgehobene Secundarfchulc von Interlaken

hinzuzurechnen, fo daß der Staat an sämmtliche Secundarfchulen

beigesteuert hat die Summe von Fr. 17,295 Rp. 37^.

Primarschulwesen.
1. Vollziehung des Primarschnlgefetzes.

Als das ErzichungSdepartement zu Anfang dieses JahreS
einen Rückblick auf seine zehnjährige Wirksamkeit warf, so

mußte es die Ueberzeugung gewinnen, daß wenigstens dem
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äußern Anscheine nach die Fortschritte, die unser Volksschul-

wcscn in dem abgelaufenen Zeitraume gemacht hatte, in nicht

ganz cntsprechendcm Verhältnisse stehen zu dcn mehr als eine

Million betragenden Opfern, welche der Staat zu Verbesserung

desselben bereits gebracht hatte -^). Dic Behörde erwartete zwar
nicht, daß schon jetzt alle Mängel, wclche die neue Ordnung dcr

Dinge hinsichtlich dcS VolkSschulwcscns in bedeutendem Maße

vorfand, verschwunden sein sollten, sie wußte wohl, daß cin

weit größerer Zeitraum erst die Früchte einer bessern Volks-

crziehung im bürgerlichen und politischen Leben wahrnehmen

läßt, allein sie konnte sich nicht bergen, daß noch viele

auffallende Uebclstände vorhanden scien, zu deren Beseitigung es

nicht cine lange Reihe von Jahren braucht. Die Ursache dieses

fortdaurcnden mangelhaften Zustandes mußte sie hauptfächlich

in der nicht ganz zweckmäßigen Organisation dcr Mittcl-
behördcn zwischen dcm Erziehungsdcpartcmcnt und den Lokal-

schulbchörden suchen.

Dcm Erziehungö-Departement sind nämlich als seine

unmittelbaren Organe 70 Schulcommiffäre untergeordnet, wclche

zusammen übcr 1100 Schulcn, jeder also deren durchschnittlich

16 zu beaufsichtigen haben; die Summe der Schulcommissariats-

gchalte beläuft sich auf Fr. 5400, im Ganzen also nicht ganz

Fr. 80 für cincn Schulcommissär. Bcdcnkt man, daß überdieß

die Bekleidung cincr solchcn Stclle thcils Specialkenntnisse in
dcn Primarfächern, theils viel freie Zeit und Gcschäftsgewandt-

hcit erfordert, so geht daraus hervor, daß das ErzichungS-

dcpartemcnt bci cincr so geringen Besoldung in der Auswahl
der Schulcommiffäre sehr beschränkt ist und sich gewöhnlich an

Männcr wcndcn muß, dcrcn Thätigkeit schon durch einc andere

Beamtuug in Anspruch genommen ist: daher denn auch bci so

') Dcr Fortschritt der Primarschule im Allgemeinen wird durch
die amtlichen Berichte aus allen Gegenden des Kantons
ausdrücklich bezeugt.
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ungleichen Persönlichkeiten nothwendig auch hie und da eine

Ungleichheit in der Beaufsichtigung und Leitung des Schulwesens

der einzelnen Gemeinden eintreten muß. Das Erziehungsdepartement

hatte diese Uebelstände bereits bei Erlaß des

Primarschulgesetzes vorausgesehen und schon damals auf die

Errichtung der Stelle eines SchulinspectorS angetragen, diefen

Versuch auch seither wiederholt, allein ohne mit seinem

Vorschlage bei dcr obern Behörde durchzudringen. Um nun
wenigstens temporär und annähernd zu einer möglichst aus dcr

gleichen Quelle geschöpften Kenntniß des jetzigen Zustandes

unseres Volksfchulwcsens zu gelangen und auf dieselbe weitere

Maaßregeln zu gründen, wurdc mit Genehmigung des

RegierungSratheS eine außerordentliche allgemeine Schulin
sp e ct ion im ganzen Kanton angeordnet, welche durch

einzelne sachverständige Männer nach einem wohlerwogenen

gemeinsam berathenen Plane ämterweise vorgenommen werden

follte. Diese Inspection wurde für den alten Kantonsthcil
übertragen dcn Herren Claßhelfer Walthard in Bern, Pfarrer
Jschcr in Hilterfingen, Pfarrer Farschon in Wynigen und

Pfarrer Lemp in Ligcrz, für die Jurabezirke dem Herrn
Michel, Hauptlehrcr der Normalanstalt in Pruntrut.

Den außerordentlichen Schulinspectoren wurde als
allgemeine Aufgabe gestellt, möglichst genau in Erfahrung zu bringen,
wie weit bis jetzt die Vollziehung des Primarschulgesetzes in
allen seinen einzelnen Bestimmungen gediehen sei, und welchen

Einfluß dasselbe auf den Zustand des gefammten Volksschulwesens

gehabt habe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erhielten
die Jnfpectorcn die specielle Weisung, den einzelnen Schulbesuch
immer in Begleit dcs Präsidenten der betreffenden Schulcommission

oder seines Stellvertreters zu machen; in der Schule
selbst über jedes in derselben gelehrte Unterrichtsfach eine kurze

Prüfung abzuhalten, die Aufgaben durchgehends selbst

auszuwählen, theils den Lehrer vortragen zu lassen, theils selbst

Fragen an die Kinder zu richten, hierauf sich eine Reihe von
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Fragen, welche die Verwaltung und Disciplin dcr Schule
betreffen, theils durch die Lehrer, theils durch den Präsidenten
der Schulcommission, nöthigen Falls auch durch den

Ortspfarrer oder den Schulcvmmissär beantworten, und soweit es

thunlich sei, durch das Protokoll der Schulcommission, das

Schultagebuch u. s, w. bescheinigen zu lassen. Das Resultat
seiner Wahrnehmungen und Erkundigungen hätte dann der

Schulinspcctor für jede Schule insbesondere in ein zu diescm

Zwecke eigens gedrucktes Formular einzutragen, und wenn eine

sofortige Verfügung des Erziehungsdepartements nöthig war,
diefes Formular der Behörde einzusenden, fönst aber diefelben

zur Abfassung eincs Generalberichtes über seinen Jnspecti.ons-

bezirk zu sammeln.

Die Jnspectionen begannen im alten Kantonstheil erst zu

Anfang des Sommers und konnten nicht sehr schnell vorwärts
rücken, weil die Jnspectoren ihrer übrigen Amtsgeschäfte wegen

sich nicht längere Zeit von Hause entfernen durften. Bis zum

Jahresschlüsse erhielt das ErzichungSdepartement Berichte über

die Schulcommissariate Bremgarten, Köniz, Lengnau, Reichenbach,

Habkern, Unterseen, Gsteig b. I., Meiringen, Hasle im

Grund, Wahlern, Wattenwyl, Belp, Thurnen, Wimmis,
Därstetten, Thun, Steffisburg, Lüzclflüh, Affoltern, Huttwyl,
Trachselwald; die Inspection selbst hatte sich indessen schon

weiter ausgedehnt, jedoch nicht in dem Grade, daß nicht ein

bedeutender Theil der Aufgabe erst noch im nächsten Jahre zu

lösen wäre. Jm Jura ist bis zu Ende des Jahres sehr wenig
geleistet worden, theils weil überhaupt die Zeit, die Herr Michel
auf die Jnspectionen zu verwenden hatte, sehr kurz war, theils
weil seine Gesundheitsumstände ihm öftere Entfernungen von
Haufe nicht erlaubten.

Von dem Credite der Fr. 2000, welche der Regierungsrath

für die außerordentliche Schulinspection bewilligt hatte, wurde

in diesem Jahre nur die Summe von Fr. 1396 Rp. 2 für
Vergütung der Reiseauslagen der 4 Jnspectoren des alten Kan-
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tonstheils verwendet. Da eine Uebersicht der einzelnen

Verfügungen, welche das Erziehungsdepartement auf die bis jetzt

eingelangten Jnfpcctionsberichte getroffen hat, kein vollständiges

Bild des gegenwärtigen Zustandes unseres Primarfchulwesens

darstellen würde, wohl aber ein solches durch die im nächsten

Jahre abzustattenden Gencralberichte der Jnspectoren wird
gegeben werden, so kann sich die diesjährige Berichterstattung
des Erziehnngsdepartements übcr das Primarschulwcsen im

Allgemeinen aus die nachstehenden statistischen Angaben und

deren Beleuchtung beschränken. Der 8. 5 dcs Primarfchul-
gcsetzes schreibt vor, daß überall die nöthige Zahl öffentlicher

Primarschulen vorhanden sein solle, damit es den

Kindern nirgends unmöglich sei, wegen allzu großer Entfernung
die Schule zu besuchen oder wegen Ucberfüllung derselben den

gehörigen Unterricht zu erhalten.

Ueber Verhinderung am Schulbesuche durch allzu große

Entfernung des Schullocals vom Wohnorte der Schulkinder

sind im dcutfchcn Kantonstheilc von Seite der Schulbehörden

bis jetzt noch sehr selten Klagen gehört worden, so daß sich

das ErzichungSdepartement nicht veranlaßt gefunden hat, aus

dicfcm Grunde auf die Errichtung von neuen Schulcn zu

dringen an Orten, wo es die Gemeinden nicht aus freiem

Antriebe thun wollten. Häusiger wurden derartige Beschwerden

im Jura laut, wo theils ganze Schulkreife, theils eine Anzahl

Hausväter die Errichtung und Anerkennung neuer Schulen

verlangten, weil die Beschaffenheit der Gegend und die weite

Entfernung des bisherigen Schullocals ihre Kinder am
Schulbesuche hinderten. Bei der namentlich im katholischen Theile
des Jura überhaupt und besonders feit der Einführung der

Staatszulage für die Primarschullehrer hervortretenden Tendenz

zur Parcellirung der Schulen konnten aber jene Beschwerden

um so weniger Berücksichtigung finden, als im deutfchen

Kantonstheile die vermeintlichen Uebelftände in noch viel größerm
Maaße vorhanden sind und keine Reklamationen veranlassen.
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Jn solchen Fallen hat cs das ErzichungSdepartement überall

den Betreffenden frcigcstcllr, sich durch Errichtung von Privat-
schulcn auf eigene Kosten zn helfen.

Das zweite Hinderniß eines ordentlichen Schulbesuches,

Ueberfüllung der Schule,: an Kindcrn, sci cs, daß ein Lchrcr

zu vicl Schüler hat, odcr daß das Schulzimmcr die schulpflichtigen

Kinder nicht alle zu fassen vermag, waltet hingegen noch

in bedeutendem Grade vor. Zwar scheint dcm oberflächlichen

Beobachter dieser Ucbclstand nicht bcdcutcnd, indcm sich, wcnn
die Zahl der Schulcn dcö ganzen KantonS in diejenige dcr

sämmtlichen Schulkinder dividirt wird, cine mittlere Zahl von
75 Kinder für eine Schule ergibt, die dann freilich in einigen

Amtsbezirken bis auf 104, III und 118 ansteigt, wogegen sie

in andern auf 46, 43 und 39 herabfällt. Auch sollte man
eine Vcrmindcrung der Ucbcrfüllung annchmcn dürfcn in Folge
der diesjährigen Vermehrung der Schulcn um 17, wie sich

aus dcr Tabelle ergibt, allcin cs wird dicsclbe ncutralisirt durch

die ebenfalls eingetretene Vermehrung dcr Zahl der Schulkinder

um 1247. Immerhin aber ist die Durchfchnittsbcrechnung

illusorisch, indcm sie stch weit günstiger herausstellt, als wenn
die Bevölkerung der einzelnen Schulen zusammen gestellt wird.

Nimmt man die allgemeine Durchschnittszahl des ganzen
Kantons (75 Kinder auf eine Schule) als Normalzahl an;
fo zeigt sich, daß nicht weniger als 518, also ungefähr die

Hälfte dcr bestehenden Primarschulen, diese Normalzahl
überschreiten, und will man auch zugeben, was jedoch nur in
seltenm Fällen sich crwahrcn möchte, daß auch bei cincr Anzahl
von 100 Kindern unter einem einzigen Lehrer der Unterricht
nicht durch Ucbcrfüllung dcr Schule leide, so gehören immer

noch 221 Schulen, also etwa dcr fünfte Theil sämmtlicher

Primarschulen zu dcn überfüllten. Das Erziehungsdepartemcnt
nimmt um fo weniger Anstand, diese Thatfache zu Ihrer
Kenntniß zu bringen, als sie nicht seiner Verwaltung zur Last

fallen; sondern zum Theil noch von frühern Zcitcn herrühren,
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zum Theil aus dcr stets wachsenden Bevölkerung hervorgegangen

sind, und es als Behörde nicht an Aufforderungen zur

Beseitigung dieser Uebclstände hat fehlen lassen, sondern je

nach dcn Umständen theils auf die Erweiterung der zu engen

Schullocalc, theil,', wo diefe geräumig genug waren, auf die

Trennung dcr Ela!, m und die Anstellung neuer Lchrer gedrungen

hat. Allmähli.! ist jedoch auch hierin cin Fortfchritt zum

Bessern unverkennbar.

Für dcn materiellen Unterhalt der Schulen hat

das Erziehungsdepartcmcnt nach den gleichen Grundsätzen wie

bisher die Gcmcindcn unterstützt.

Der beschränkte Credit, dcr für Anschaffung von
Lehrmitteln zu Gcbote stand, machte cS dem ErzichungSdepartement

noch mehr als früher zur Pflicht, nicht jedcm eingelangten

Lehrmittelbegehren ohne Ausnahme zu entsprcchcn, sondcrn

nur für folche Schulen Geschenke an Bücher vcrabfolgcn zu

lassen, für wclche die Gemeinden auch ihrerseits Angemessenes

leisteten, und auch in diesem Falle meistens nur solche

Lehrmittel, deren Anschaffung dcn armcn Hausvätern nicht zugc-

muthct werden konnte. Auf den Ankauf voit Lehrmitteln wurde
die Summe von Fr. 1087 Rp. M verwendet. Lehrmittclgc-

fchenke erhielten 15 Schulkreise, zum Theil für mehrerc Schulcn.
Diese Geschenke bestanden hauptsächlich aus:

Straßburgertabellen 14

Rikli's Lcsetabellen 5

Sprachbüchcr I,, I1,u.III. (16 > 46 ^ 175) 237

Ritti, kleine Kinderbibcln 411

,/ große 28

Kinderbibeln, französische 36

Hugcndubel, Lesebuch 20
Neue Testamente 16

Zschotte, Schweizergeschichte 54

Wegmüller, Schreibvorschriften, Vorlegeblätter 33

Wandtabellen 21

12



Kirchengesangbuch, Probeheft .240
Karte der Schweiz von Billharz .21
Karte von Palästina 17

An Geld wurden Fr. 45 zum Ankaufe von Lehrmitteln,
meistens Musikalien geschenkt.

An Kosten für neue Schulhausbauten oder Reparationen

und Erweiterungen von zu engen und gebrechlichen

Schulhäusern wurden nach dem bisherigen Maßstabe von 10 o/g

der Assekuranzsmnmc für die seit 1838 und von 10 «/« der

devisirten Kostensfumme für die früher bewilligten Bauten

folgende Steuern entrichtet:
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Amtsbezirk. Kirchgemeinde. Schulort. Steuer.

Aarberg
Aarwangcn
Bern
Bürcn

Burgdorf

Courtelary
Delsberg

Frutigen

Interlaken
/,

Konolfingen
Nidau

Pruntrut

Schwarzcnburg
Seftigen
Obersimmenthal

Thun
Wangen

Radelfingen
Rohrbach
Köniz
Wengi
Pieterlen
Koppigen
Oberburg

Sonvillier
Develier
Montsevelier
Reichenbach
Aefchi
Brienz

tt
Höchstctten
Täuffelen

Mett
Bonfol
Breffaucourt
Wahlern
Belp

Zwcisimmen
Thierachern
Wangen

Oltigen
Klcindietwyl
Wabern
Wengi
Pieterlen
Alchenftorf
Oefchwand
Zimmcrbcrg
Bifang
Obcrburg
Sonvillicr
Develier
Montsevelier
Kien und Arris
Krattigen
Kienholz
Obcrried
Bowyl
Gcrolsingen
Mörigen
Mett
Bonfol
Breffaucourt
Waldgasse
Belp

Mannried
Hetendorf
Walliswyl

Fr,

170
56

1000
60

260
30«
337
46«
47«
8««

2043
57«
290
500

65
223
175

100«
400
200
400

1000
550
205

2000

330
377

30

Rp.

60

Es wurden demnach an Steuern für 28 Schulcn
Fr. 14,321 Rp. 60 verabfolgt.

Die Forderung des §. 53 des Primarschulgesetzes ganz

zu erfüllen, daß in jedem Schulkreise die für die Ertheilung des
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Unterrichts nöthigen Gebäude bestehen, ist dem ErzichungSdepartement

bis jetzt eben so wenig gelungen, als zu verhindern,

daß nicht einem einzigen Lehrer eine allzu große Kinderzahl

zugetheilt werde. Wenn man die bedenkenden, bcrcits in

den frühern Verwaltungsberichtcn angegcbenen Summcn

betrachtet, welche als Steuern für wirklich vollendete Schulhaus-
bautcn aus dcr Staatscasse geflossen sind, so kann kein Zweifel
darüber obwalten, daß in dieser Beziehung ein merklich besserer

Zustand im Vergleich mit frühern Zeiten eingetreten ist, wenn

auch diesem Zweig schon unter dcr vorigen Verwaltung besondere

Aufmerksamkeit geschenkt worden war. Dennoch läßt sich

nicht läugncn, daß im Cantone noch viele theils überhaupt

unzweckmäßige und nicht sehr anständige, theils zu enge Schul-
localc vorhanden sind z allcin als Hinderniß einer durchgreifenden

Verbesserung hierin zeigen fich wieder, wie auch in andern

Theilen des Primarschulwcsens, Unvermögen oder Mangel an

Einsicht und gutem Willen von Seite der Gemeinden, abgesehen

von den bedeutenden Schwierigkeiten der Localität in den

Berggegenden.

Den Bestimmungen des Primarschulgcsetzes zufolge sind

die bestehenden Mädchenarbeitsschulen und

Kleinkinderschulen, für welche Begehren einlangten, auf gewohnte

Weise unterstützt worden, letztere, nur 7 an der Zahl, mit je

Fr. 25, zufammen also mit Fr. 175, erstere innerhalb der

Schranken der Bestimmungen des Réglementes vom 3. Februar

1840, nach einer durch die Kosten jeder einzelnen Anstalt
bestimmten Scale, von welcher das ErzichungSdepartcmcnt unter

keiner Bedingung abweicht, um nicht in Willkürlichkciten und

Ungleichheiten zu gerathen. Tic Zahl dcr Arbeitschulen ist aus

der statistischen Tabelle ersichtlich. Tic Vermehrung dersclbcn

seit dem vorigen Jahre belauft sich zwar anscheinend nur auf

zwei, allein sie ist in der Wirklichkeit stärker, indem dcr

Arbeitsunterricht, den die dazu verpflichteten Elemcntarlehrerinnen den

ältern Mädchen der obern Classe der nämlichen Schule erthei-
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lcn, eben so wenig als derjenige in getrennten Mädchenschulen

als Arbcitschulen aufgezählt wird, und doch seit dem letzten

Jahre mehrere Lehrerinnen dieser Art neu angestellt worden

sind. Ein Fortfchritt ist jedenfalls auch daraus ersichtlich, daß

in diesem Jahre 12 Arbeitsschulen, die früher von Privaten
errichtet waren, und alfo nur eine precäre Existenz hatten,

nunmehr von den Gemeinden übernommen und dadurch in ihrer

Fortdauer gesichert worden sind. Sehr bedauerlich jedoch und in

offenbarem Widerspruche mit dem an vielen Orten erhobenen

Klagegeschrei, man könne die Kinder nicht in die Schule schicken,

sondern sie müssen für die Haushaltung verwendet werden, oder

den Eltcrn verdienen helfen, ist der Umstand, daß überhaupt

noch verhältnißmäßig so wenige Arbeitschulen bestehen,

ungeachtet der Staat wenigstens die Hälfte, oft beinahe zwei

Drittheile der Kosten übernimmt, da ja in diesen Anstalten die

Mädchcn nicht nur für die Zukunft, sei es zum Brodcrwcrb,
fei cs nur für dcn Hausgebrauch, in den weiblichen
Handarbeiten beschäftigt werden, sondcrn auch schon während der

Schulzeit durch ihre Leistungen im Stricken und Nähen den

Eltcrit Mühe und Kosten ersparen können. Bedenkt man, daß

alle Mädchen, welche gemischte Schulen besuchen, für den

Unterricht in dcn Handarbciten an die Arbeitschulen gewiesen sind,

und vergleicht man amtsbezirksweise die Zahl der gemischten

Schulen mit derjenigen der Arbcitschulen, so ist es gewiß fehr

auffallend, wie wenig im Allgemeinen und wie Ungleiches hierin
geleistet wird. Jn dcr Stadt Bern gestaltet sich dieses Verhältniß

am vorthcilhaftesten. Die Zahl der Arbcitschulcn beträgt drei

Viertheile der gemischten Schulen, annähernd zwci Dritthcilc
beträgt sie in den Amtsbezirken Frutigen, Oberhasle, Ober-
und Nicdcr-Simmcnthal, die Hälfte im Amtsbezirk Thun, cin

Drittheil in den Amtsbezirken Aarwangcn, Bicl, Fraubrunncn,
Saanen, Seftigen, Wangen, ein Viertheil in den Amtsbezirken
Bern Landschaft und Konolfingen, ein Fünftel in dcn
Amtsbezirken Büren, Münster, Signau und Trachselwald, ein
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Sechstel in den Aemtern Courtelary, Erlach und Interlaken, cin

Siebentel in den Aemtern Aarberg, Burgdorf und Lanpcn, ein

Neuntel im Amtsbezirk Nidau und ein Zehntel im Amtsbezirk

Schwarzenburg. Jn den drei katholischen Amtsbezirken sind

zwar eine bedeutende Anzahl getrennter Mädchenschulen

vorhanden, allein es bestehen dennoch auch gemischte Schulen in
denselben, und zwar im Amte Delsberg 29, Freibergen IO
Pruntrut 26, und zu keiner einzigen dieser Schulen ist einc

besondere Arbeitschule für die Mädchen errichtet worden. Da das

Gefetz für die Gründung von Arbcitschulen keiner Behörde cin

Zwangsrecht gestattet, fo kann nur auf indirektem Wege, durch

Aufmunterung und Zusicherung von Beisteuern, auf die größere

Verbreitung dieser Art von Anstalten hingewirkt werden.

Jm Ganzen wurden an 302 Arbcitschulen Fr. 7402. 31

ausgerichtet.
Ueber das Primarschulpersonal enthält die

angehängte Tabelle statistische Angaben. Die Zahl der Lehrer stimmt

mit derjenigen der Schulen nicht ganz übcrein, weil mehrere

der letztern beim Abschlüsse der Jahrestabellen nicht besetzt waren

Daß aber immer noch bei weitem nicht die erforderliche Zahl
fähiger Lehrer zur gehörigen Besetzung aller Schulcn vorhanden

ist, geht unzweifelhaft aus dcr großen Zahl der nur provisorifch

angestellten Lehrer hervor, welche ungefähr den sechsten

Theil der Gefammtzahl ausmacht: ein Uebelstand, dem nur nach

und nach durch Heranbildung von Seminarzöglingen wird ganz

vorgebeugt werden können; der jcdoch in dcr Wirklichkeit nicht
so bedeutend ist, als eS beim ersten Anblick scheinen mag, indem

nicht bei allen hundertdrciundneunzig provisorischen Lehrern

Mangel an hinlänglicher Fähigkeit anzunehmen ist, sondern wenigstens

ein Viertel derselben aus patentirten Seminaristen besteht,

die das Erziehungsdepartement für die Zeit, wo ihm das gesetzliche

Verfügungsrecht über dieselben zusteht, an Schulen abgeordnet

hat, für welche stch entweder gar keine oder nicht hinlänglich
fähige Bewerber gefunden haben.
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Auf dem durch die Paragraphen 63 und 64 deS Primar-
schulgefetzes vorgeschriebenen Wege traten im deutschen Cantonstheile

7 Bewerber und 5 Bewerberinnen, im französischen

Cantonstheile 1 Bewerber und 1 Bewerberin in den Primar-
lehrerstand, so daß also derselbe um 8 patentirte Lehrer und
2 patentirte Lehrerinnen sich vermehrte, die entlassenen Seminar«

Zöglinge nicht inbegriffen.

Dagegen wurden zwei Lehrer wegen unsittlichem

Lebenswandel, in Anwendung des 8. 101 des Primarschulgesetzes,

aus dem Primarlehrerstande ausgeschlossen.

Jm Laufe dieses JahreS hatte das Erziehungsdepartement

243 Lchrerwahlen zu treffen, 99 definitive, 144 provisorische.

Es läßt sich zwar allerdings nicht läugnen, daß die fo

ungleichen Besoldungen einen zu häusigen Lehrerwechsel nach sich

ziehen; jedoch ift derselbe nicht ganz so groß, als es nach obiger

Zahl, welche mehr als den fünften Theil sämmtlicher Schulen

ausmacht, betragen würde. Es ist nämlich zu bedenken, daß

nach 8. 74 dcS Primarschulgesetzes alle nur provisorisch besetzten

Schulcn nach Jahresfrist noch einmal ausgeschrieben werden

müssen; damit ist aber keineswegs gesagt, daß diese Schulen

nach dcr zweiten Ausschreibung jedes Mal Lehrer wechseln,

sondern es geschieht häusig, daß alsdann der bisherige Lchrer

definitiv ernennt, oder, wenn abermals kein tüchtiger Bewerber

sich stellt, dessen Provisorium wieder auf ein Jahr erneuert

wird, und daß somit kein Wechsel in der Person des Lehrers

eintritt.

Mit den Besoldungen der Primarlehrer, insoweit
sie von dcn Gemeinden ausgerichtet werden, verhält es sich

gleich, wo nicht schlimmer, wie mit der oben geschilderten

Bevölkerung der Schulen. Ans der Tabelle geht hervor, daß die

Summe sämmtlicher Besoldungen im Jahre 1842 um Fr. 3103

Rp. 85 gestiegen ist; eine Vermehrung, die aber durch die

Errichtung von 17 neuen Schulen neutralisirt wird, wie die sich

ungefähr gleichbleibenden Durchfchnittsfummen der Besoldung
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por 1 Lehrer nämlich Fr. 190 und Fr. 191 hinlänglich
beweisen. Wenn nach dieser Summe, vereint mit dcr Staatszulage

von Fr. 150 und Fr. 190, zu urthcilcn, die finanzielle

Lage dcr Primarschullehrer wenigstens mittelmäßig zu ncnnen

ist, so stellt sie sich schlimmer heraus, wenn die gleiche

Durchschnittszahl nach den verschiedenen Amtsbezirken in'S Auge

gefaßt wird, wo sie dann in Frutigen auf 97, in Saanen auf
86, in Oberhasle auf Fr. 54 herabsinkt, während sie

allerdings im Amte Erlach auf Fr. 285, im Amte Courtelary anf
Fr. 308, in dcr Stadt Bern auf Fr, 370 ansteigt.

Daß bei einem fo ungünstigen Zustande der Lehrcrbefol-

dungcn, wclche von dcn Gemeinden entrichtet werden, die Hülfe
des Staats durchaus erforderlich fei, wird wohl Niemand

bezweifeln. Die daherigen Staatszulagcn, wclche nach dcn

Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Februar 1837 entrichtet

worden sind, belaufen sich dieses Jahr auf die Summe von

Fr. 153,673 Rp. 9 und übersteigen alfo den dafür ausgefetzten

Credit von Fr. 150,000, da sich die Zahl dcr Schulcn fcit

dem Erlaß des Gesetzes bedeutend vermehrt hat.

Fernere Zuschüsse an die Lehrcrbesoldungcn sind die

Ergänzungen dcr Staatszulage an die vom ErzichungSdepartement

provisorisch abgeordneten Seminaristen. Da diese ohne ihre

Schuld nur die Staatszulage von provisorischen Lehrern,

nämlich Fr. 100 erhalten, während sie wenn die Behörde nicht

übcr sie verfügte, definitiv eine Schule und mit ihr die Staatszulage

von Fr. 150 «halten könnten, so findet das Erziehungsdepartement

um so billiger, daß ihnen die abgehenden Fr, 5V

jährlich vergütet werden, als sie öfter Schnlen zu übcrnchmcn

haben, für welche ihrer armseligen Besoldung wcgcn sich

Niemand meldet.

Die hiefür ausgelegten Summen betrugen Fr, 1558,
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Z, Unterstützungen und Beiträge.

Außer den auf das Primarschulgcfctz gründenden Auslagen
sind noch folgende Summen für das Primarfchulwefen und die

Volksbildung im Allgemeinen ausgegeben worden.

Urbarifirte und auf alter Uebung
beruhende Beiträge an Schnlcn
und Lehrer Fr. 1284. 63

Beiträge an 9 Volks- und Schullehrerbibliotheken

340.

Beiträge an 7 Gesangvereine und
Jugendfeste 402.

Beiträge an Privat schul en 1476.

worunter besonders zu erwähnen sind Fr. 500

für die katholischen Schulen in Bern, und

Fr. 300 an den Verein für christliche

Volksbildung,

Für fire Schullehrerleibgedingc wurde

verwendet die gesetzliche Summe von 4W0,

Für außerordentliche Unterstützungen die Summe 1203. 54

Fr. 8706. 17

Diese Leibgedinge und außerordentlichen Unterstützungen

vertheilen sich auf die verschiedenen Amtsbezirke wie folgt:
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Amtsbezirke. Leibgedinge und Unter¬
stützungen.

Aarbcrg
Aarwangen
Bern, Stadt
Bern, Land
Biel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Crlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laupen
Münster
Nidau
Oberhasle
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Obersimmenthal
Niedersimmenthal
Thnn
Trachfelwald
Wangen

Fr. RP.

130
250

104

122 50
203 04

50
282 50
232 50
290
2l0

90
284
307
110
130
130
60

457 50
150
73 50

350 05
170
105
395
226 35
209 50

5203 54
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3. N o r m a l a n st a l t e n,

s) Normalanstalt in Münchenbuchsee.

Die innere Einrichtung und der Gang der Anstalt blieb

im Jahre 1842 gleich wie früher, nur gegen das Ende des

Jahres trat eine typhusartige Kranheit ein, die schnell und mit

Macht um sich griff und unterm 2. December das ErzichungSdepartement

nöthigte, zur Verhütung größeren Schadens die

Anstalt momentan aufzulösen und sämmtliche Zöglinge nach

ihrer Hcimath zu entlassen. Bis zum Jahresschluß konnte diese

Verfügung nicht aufgehoben werden.

Das Lehrerpcrsonal wurde in der Person des Herrn

I. R. Weber, aus Wezikon, Kantons Zürich, durch einen

Lehrcr für Clavier und Gesang vermehrt, und dcsscn Besoldung

auf Fr. 609 jährlich festgefetzt; bis dahin ist der Clavieruntcr-

richt durch den Primarlehrer von Schöpfen ertheilt worden.

Dem Herrn Seminardirector Ritti wurde, in Betracht,

daß die Anstalt nunmehr ihre volle Ausdehnung erhalten habe,

und auch die Wiederholungscurfe mit dcrselben in Verbindung
gesetzt worden seien, der bisherige Gehalt von Fr. 1400 auf
das gesetzliche Marimum von Fr. 1600 erhöht, welches cr

leider nur so kurze Zeit zu genießen hatte.

Am 16. September erhielt die aus 31 Zöglingen bestehende

VIII. Promotion nach abgelegten Schlußprüfungcn die Entlaf-
sung aus der Anstalt (also im Ganzen 223 seit 1833); 23 derselben

wurden sogleich patentirt, die 3 übrigen zwar hinsichtlich ihrer
Kenntnisse für wahlfähig erklärt, allein noch einer zweijährigen

Aufsicht unterworfen, bevor ihnen das Patent wird eingehändigt

werden. Sämmtliche entlassene Seminaristen sind vom

Erziehungsdepartement provisorisch zur Uebernahme von Schulen
abgeordnet worden.

Jn der Anstalt verblieb die IX. Promotion mit 50
Zöglingen, von denen eincr im Dezember am Nervensieber starb;
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es trat am 23, October die aus 53 Zöglingen bestehende X,
Promotion ein, von welcher jedoch 2 nur den Unterricht anhören,

Kost und Wohnung aber im Dorfe Münchenbuchsee haben.

Laut Rechnung betragen die Vcrpflegungs-, Unterrichts -

und Verwaltungskosten nach Abzug der einmaligen Ausgaben

und der bleibenden Effecten Fr. 30,647. 13; diese Summe

unter die durchschnittlich auf 87 sich belaufenden Zöglinge
vertheilt, bringt auf Einen an Erzichungskostcn jahrlich Fr. 352.

26>/2 und täglich 96'/, Rp. ES legt aber der Staat obige

Summe von Fr. 30,647. 13 nicht baar aus, sondern es sind

von derselben abzuziehen die Kostgelder der Zöglinge, der

Verdienst derselben in der Landwirthschaft, sowie der Neinertrag
des Feldbaues und des ViehstandcS mit Fr. 9256. 28, so daß

dem Staate die Zöglinge nur auf. Fr, 21.390. 85 zu stehen

kommen, mithin Einer jährlich durchschnittlich auf Fr. 215

87>/s oder täglich auf 67^5 Rp. Im Jahre 1841 bcliefcii

sich die Nettoausgabcn des Staates auf Fr. 19,941. 58, die

Durchfchnittskoftcn eines Zöglings jährlich auf Fr. 2>4. 02^
täglich auf 58^« Rp. Wenn die Kosten im Vergleiche mit

denen des vorigen Jahres sich höher stellen, so ist zu bedenken,

daß statt 50 Musterschülern von 7 bis 16 Jahren nunmehr
eben so' viel erwachsene Zöglinge zu verköstigen gewesen sind,

und daß für den Monat December keine Kostgelder verlangt

wurden, dennoch aber die Vcrwaltungs-, Lehrer - und Dunstende-

soldungen gleich fortbczahlt werden mußten.

Zum ersten Male seit dem Erlasse des Gesetzes vom 9,

Mai 1837 wurde in der Normalanstalt zu Münchenbuchsee

für angestellte Primarlehrer ein Wicdcrholungscurs
gehalten. Es war derselbe für die schwächsten der noch bildungsfähigen

Lehrer bestimmt und hatte den Zweck, sie zur Leitung

einer Elementarclasse tüchtig zu machen und überhaupt auf ihre

Bildung belebend und ergänzend einzuwirken. Die UnterrichtS-

gegenstände beschränkten sich auf Religion, Pädagogik, Sprache,

Rechnen, Zeichnen und Gesang, der Unterricht wurde vom
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Lchrerpersonal des Seminars erlheilt, in welchem die Theil-
nchmer am Curse unentgeldlich Kost und Wohnung und Unterricht

erhielten. Es meldeten sich freiwillig zur Aufnahme 63

Lehrer, von denen 40 ausgewählt wurden, allein nur 36

eintraten. Als Resultat des während 12 Wochen abgehaltenen

Curses ergab sich natürlich weniger eine bedeutend wahrnehmbare

Vermehrung des positiven Wissens der Zöglinge, als

allgemeine Anregung derselben, wohlthätige Einwirkung auf
Religiosität und Sittlichkeit, und hinsichtlich des Schulhaltens
insbesondere größere Genauigkeit und Lebhaftigkeit,
naturgemäßeres, methodischeres Verfahren, als früher. Die Berichte

über das Verhalten der Lehrer während des Wintcrschulsemesters

1842 bis 1843, zu deren Abstattung am Ende desselben die

betreffenden Schulcommissärc den Auftrag erhalten haben, werden

übrigens noch nähere Auskunft über die Früchte des abgehaltenen

Wicderholungscurscs geben.

Die Kosten desselben belaufen sich im Ganzen auf Fr. 3643.

77, worunter Fr. 1755. 77 für einmalige Anschaffungen und

Fr. 240 für Gratisicationcn an die Lehrer. Die Auslagen für
Bauten, zu denen die für den Wiederholungscurs zu treffenden

häuslichen Einrichtungen veranlaßten, erschienen nicht in dieser

Rechnung, sondern in derjenigen des Seminars (s. oben).

b) Normalanstalt in Pruntrut.

Das Lehrerpcrsonal ist das gleiche geblieben, mit
Ausnahme des reformirten Rcligionslehrers, Herrn Pfarrer Matti
in Pruntrut, welcher durch seinen Nachfolger im Pfarramte,
Herrn Pcrrochet, ersetzt wurde. Die bei Anlaß des Pfarrer-
wechfels getroffene Einrichtung, daß der Religionsunterricht in
der Anstalt durch den reformirten Pfarrer von Pruntrut von

Amtswegcn ohne weitere Entschädigung ertheilt werden muß,
bewirkt eine Ersparniß von Fr. 300 jährlich für die Casse deS

Seminars. Bis zum Juni enthielt die Anstalt die dritte Pro-
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motion von 9, und die vierte von 14 Zöglingen. Am 4. Juli
wurden sämmtliche Zöglinge der dritten Promotion, 5 katholische

und 4 reformirte, nach einem gut, zum Theil vorzüglich

bestandenen Eramen patentirt entlassen und fanden kurze

Zeit darauf definitive Anstellungen. Im Monat November

trat die fünfte Promotion ein, 16 Zöglinge stark (10 Katholiken

und 6 Reformirte), so daß sich am Ende des Jahres
die Zahl der Seminaristen auf 30 belief. Die Zahl der Musterschüler

bleibt unverändert 40. Im Ganzen enthielt die Anstalt
80 Personen.

Der Unterricht ist fortwährend auf dem bisherigen Fuße

fortgesetzt worden, mit der einzigen Modification, daß die

vorgerücktesten Musterschüler auch Unterricht in der deutschen Sprache

erhalten haben. DiSciplinarstörungen, wie in den beiden vorigen

Jahren, sind keine mehr vorgefallen, und sehr selten mußte

zu Strafen geschritten werden.

Werden von der Totalsumme die Kosten der Einnahme

von Fr. 22,276 abgezogen, so bleibt dem Staate zur Last die

Summe von Fr. 19,984. 60. Wenn dieser Betrag unter die

auf durchschnittlich 62 sich belaufenden Zöglinge der Anstalt
vertheilt wird, so kostet jeder dem Staat jährlich Fr. 322. 33

oder täglich 88'/z Rappen. Im vorigen Jahre betrugen die

Ausgaben des Staates Fr. 21,748. 60, auf einen Zögling
jährlich Fr. 300, täglich 82l/z Rappen. Der Mehrbetrag der

diesjährigen Kosten im Vergleiche mit dem vorigen Jahre rührt
hauptfächlich davon her, daß während etwa 4>/z Monaten nur
eine statt zwei Promotionen in der Anstalt waren, und also

für diese Zeit weniger Kostgelder eingingen, während die

Lehrergehalte und die Verwaltungskosten die gleichen blieben.

«) Seminar für Lehrerinnen in Hindelbank.

Im Lehrerpersonal und im Unterrichtsgange der Anstalt
ist in diesem Jahre nichts geändert worden. Die zweite Pro-
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motion der Zöglinge, 11 an der Zahl (nachdem eines der

Mädchen wegen Krankheit hatte entlassen werden müssen), wurde

am 6. October nach sehr wohl bestandenem Emmen patentirt
entlassen, über 5 derselben verfügte das Erziehungsdepartement

durch Abordnung an vacante Mädchen - und Elementarschulen,
die übrigen, bis an eine, fanden définitive Anstellungen.

In Folge des Beschlusses des Regierungsrathes, welcher

die Fortdauer der bisher nur provisorisch errichteten Anstalt

auf neue zwei Jahre genehmigte, wurden aus 32 Bewerberinnen

12 neue Zöglinge als dritte Promotion ausgewählt. Bei
der Aufnahmsprüfung derselben zeigte sich ein auffallender
Unterschied in den Leistungen der Mädchen aus den obern und

derjenigen aus den untern Cantonsgegenden zum Vortheil dieser

letztem; daher kommt es denn, daß unter den Zöglingen der

dritten Promotion 5 dem Oberaargau, 3 dem Mittelland,
1 dem Emmenthals und 3 dem Oberlande angehören.

Wird die Ausgabe von Fr. 2895. 55 auf die 12 Zöglinge

der Anstalt vertheilt, so kostet jeder dem Staat jährlich

Fr. 241. 30 oder täglich 66 Rp. Im vorigen Jahre betrugen
die Kosten Fr. 2758. 90, für jeden Zögling jährlich Fr. 229.
91 oder täglich 62^ Rp. Die übrigen im Vergleich mit den

vorjährigen Auslagen nicht beträchtliche Kostenvermehrung rührt
theils von der Musterschule, theils von Absenzen mehrerer

Zöglinge wegen Krankheit her, für welche das marchzählige

Kostgeld nicht bezahlt worden ist.

6) Taubstummenbildung.

1) Taubstummenanstalt für Knaben zu Frienisberg.

Da sich Zweck und Einrichtung der Anstalt je mehr und

mehr als zweckmäßig bewähren, sind sie auch im verflossenen

Jahre unverändert geblieben.

Im Schulunterrichte, besonders in der Lautsprache und im
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Absehen des von Andern gesprochenen ließen sich bedeutende

Fortschritte wahrnehmen, und man hofft von diesem Unterrichte

je länger je mehr günstige Resultate aufweisen zu können.

Eine Vermehrung der Unterrichtsfächer fand nicht statt,

weil eine Ueberfüllung derfclben mir nachtheilig sein und den

Hauptfächern zu viel Abbruch thun müßte.

Die bereits eingeführten Unterrichtsfächer sind:

1) Schrift und Lautsprache,

2) Religion und Bibclgeschichtc,

3) Vaterlandsgeschichte,

4) Naturgeschichte,

5) Rechnen,

6) Zeichnen.

Auch die Turn- und militärischen Uebungen werden als

eigenes Unterrichtsfach behandelt, und ihnen täglich wenigstens
eine Stunde gewidmet.

Die Wcrkstattarbeitcn werden immerfort mit Eifer und

Erfolg betrieben. Neue Berufszweige konnten nicht eingeführt

werden, dagegen werden die bereits eingeführten je mehr und

mehr ausgedehnt. Dennoch konnte nicht allen Bestellungen

entsprochen werden, die besonders in Schreiner- und Weber-

arbciten an die Anstalt gemacht wurden.

Die Seilerei, über die bis dahin eine besondere Rechnung

geführt worden, wurde nun, nach Zurückzahlung des vom

Staate empfangenen Vorschusses, ganz wie die übrigen Berufsarbeiten

behandelt und ihr Einnehmen und Ausgeben der

allgemeinen Rechnung über die Anstalt einverleibt. Diesem

Umstände, sowie dem vermehrten Arbeitsverdienst ist es vorzüglich

zuzuschreiben, daß der für 1842 der Anstalt bewilligte Credit

nicht vollständig bezogen werden mußte, sondern Fr. 1009

davon der Staatskasse wieder überlassen werden konnte.

Ausgetreten sind im Jahre 1842 acht Zöglinge, sechs als

admittirt und einer wegen mangelnder Kostgeldsverpflichtung
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bei ohnehin beschränkten Anlagen, und einer nach bestandener

Probezeit wegen intellektueller Schwäche, dagegen sind auch 8

neue Zöglinge eingetreten, so daß ihre Zahl 60 sich gleich

geblieben ist. Admittirt wurden 7 Zöglinge, einer davon blieb

aber für einstweilen wenigstens als Lehrergehülfe in der

Anstalt zurück, indem er sich wegen vorzüglichen Vcrstandesanlagen

dazu besonders eignet.

Lehrer sind ausgetreten im Frühling Sigmund Nydegger

von Wahlern, und im Herbst Friedrich Wolf von Lozwyl.

Ihre Stellen wurden provisorisch vergeben an die zur Erlernung

der Unterrichtsmethode zu Ende dcö vorigen Jahres
eingetretenen Seminaristen Friedrich Häbcrli von Münchenbuchsce

mit Fr. 250 und Christoph Arm von Biglcn mit Fr. 200

jährlicher Besoldung. Es fanden also für einstweilen keine

neuen Lehrerwahlen statt.

Eines schönen Legats von Fr. 800 hatte sich die Anstalt
dieses Jahr von Herrn Eduard Wyttenbach von Bern zu

erfreuen.

Die Gesammtkosten der Anstalt belaufen sich pr« 1842

auf Fr. 16,402. An dicfe trugen die Zöglinge Fr. 3500

Kostgelder und der Staat Fr. 9000 bei. Werden diefe Fr. 9000

auf die 60 Zöglinge vertheilt, so kostet jeder dem Staat jährlich

Fr. 150 oder täglich 41^g Rp^z im vorigen Jahre waren
die Kosten Fr. 10,000, der Betrag auf einen Zögling jährlich

Fr. 164 oder 44>/2 Rp. täglich.

2) Bildung taubstummer Mädchen.

In Ermanglung einer eigenen Staatsanstalt für dieselben

wurde, wie in frühern Jahren, ein Beitrag von Fr. 1200

an die Privattaubstummenanstalt für Mädchen in Bern
ausgerichtet, gegen welche dann, verbunden mit einem Kostgelde

von Fr. 50 jährlich von Seite der Aeltern, 10 Zöglinge

Unterricht und Verpflegung erhalten.
13
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Organisation und Geschäftsführung des

Erziehungsdepartements.

Hierin haben sich seit dem vorigen Jahre keine Aenderungen

von Belang zugetragen. Das Erziehungsdcpartcment hielt
93 Sitzungenz die evangelische Kirchencommission 5, die

katholische 5.
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